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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2031

Berichtigung der Verordnung zur Änderung
der Beihilfenverordnung Tarifbeschäftigte

Vom 9. Januar 2017

Die Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung 
Tarifbeschäftigte vom 16. Dezember 2016 (GV. NRW. 
S. 1196) ist wie folgt zu berichtigen:

In Artikel 2 wird die Angabe „1. Januar 2017“ durch die 
Wörter „Tag nach der Verkündung“ ersetzt.

Düsseldorf, den 9. Januar 2017

Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

H e t m a n

– GV. NRW. 2017 S. 108

7123

Fortbildungsprüfungsregelung
für die Durchführung von Meisterprüfungen

im Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“

(Straßenwärter-Meisterprüfungsregelung – 
StrWMPrüfungsR)
Vom 5. Januar 2017

Auf Grund des § 54 in Verbindung mit § 79 Absatz 4 des 
Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 (BGBL. I 
S.  931), und der Verordnung über die Zuständigkeiten 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und die Angele-
genheiten der Berufsbildung im Rahmen der Hand-
werksordnung (HwO) sowie die Zuständigkeiten nach 
den Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetz (BQFG) vom 
5. September 2006 (GV. NRW. S. 446), die zuletzt durch 
Verordnung vom 31. Mai 2016 (GV. NRW. S.  305) geän-
dert worden ist, wird auf Beschluss des Berufsbildungs-
ausschusses beim Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-
Westfalen und mit Genehmigung des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des 
 Landes Nordrhein-Westfalen die folgende Fortbildungs-
prüfungsregelung für die Durchführung von Meisterprü-
fungen im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßen-
wärterin“ erlassen:
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Kapitel 1
Übersicht der Meisterprüfung

§ 1
Gliederung und Inhalt der Meisterprüfung

(1) Die Meisterprüfung umfasst folgende Teile:

1.   die meisterhafte Verrichtung der wesentlichen Tätig-
keiten im fachpraktischen Teil (Teil I) bestehend aus 
der Meisterprüfungsarbeit (Teil I a) sowie der Arbeits-
probe (Teil I b),

2.   einen fachtheoretischen Teil (Teil II) bestehend aus 
den Bereichen „Straßeninstandhaltung“ sowie „Si-
cherheit und Straßenbetrieb“,

3.   einen betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und 
rechtlichen Teil (Teil III) und

4.  einen berufs- und arbeitspädagogischen Teil (Teil IV).

(2) Diese Fortbildungsprüfungsregelung regelt den In-
halt, den Ablauf und die Zuständigkeiten für die Durch-
führung der Teile I bis II und nach Vorliegen der Teile III 
und IV die Feststellung des Bestehens oder Nichtbeste-
hens der Meisterprüfung sowie die Ausstellung des Meis-
terprüfungszeugnisses und des Meisterbriefes.

Kapitel 2
Meisterprüfung in den Teilen I und II

§ 2
Meisterprüfungsberufsbild

(1) Durch die Meisterprüfung im Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ wird festgestellt, dass 
der Prüfl ing befähigt ist, einen Betrieb entsprechend sei-
nes Berufsbildes selbstständig zu führen, Leitungsauf-
gaben in den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft, Per-
sonalführung und Personalentwicklung wahrzunehmen, 
die Ausbildung durchzuführen und seine berufl iche 
Handlungskompetenz selbstständig umzusetzen und an 
neue Bedarfslagen in diesen Bereichen anzupassen.

(2) Im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärte-
rin“ sind zum Zwecke der Meisterprüfung folgende Fer-
tigkeiten und Kenntnisse als ganzheitliche Qualifi katio-
nen zu berücksichtigen:

 1.   Gesetze, Rechtsverordnungen und Bestimmungen im 
Tätigkeitsbereich des Straßenwärtermeisters/der 
Straßenwärtermeisterin anwenden,

 2.   Kundenwünsche ermitteln, Kundenberatung durch-
führen, Auftragsverhandlungen führen und Auftrags-
ziele festlegen, Leistungen kalkulieren und Angebote 
erstellen,

 3.   Leistungsbedarf erkennen, analysieren, beurteilen, 
bewerten und dokumentieren sowie Leistungsbe-
schreibungen und Vertragsbedingungen erstellen,

 4.   Leistungen ausschreiben, Angebote beurteilen, prü-
fen und bewerten, Arbeitsabläufe mit den Beteiligten 
abstimmen,

 5.   Qualität der ausgeführten Bauleistungen kontrollie-
ren, bewerten und dokumentieren, Maßnahmen zur 
Beseitigung von Fehlern und Mängeln beherrschen,

 6.   Ausgeführte Leistungen aufmessen, ermitteln, ab-
rechnen und Nachkalkulationen durchführen, Auf-
tragsabwicklung auswerten,

 7.   Aufgaben der technischen und kaufmännischen Be-
triebsführung, der Betriebsorganisation, der Perso-
nalplanung und des Personal-, Fahrzeug- und Ge-
räteeinsatzes wahrnehmen, insbesondere unter 
Berücksichtigung der betrieblichen Aus- und Weiter-
bildung, des Qualitätsmanagements, der Haftung, 
des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes, des Datenschutzes, des Um-
weltschutzes sowie der Grundsätze ökologischen 
Bauens; Informationssysteme nutzen,

 8.   Aufträge für die Straßenerhaltung unter Berücksich-
tigung von Arbeits- und Fertigungstechniken, Bau-
maschinen- und Gerätetechnik, berufsbezogenen 
Normen und Vorschriften, der allgemein anerkannten 

Regeln der Technik sowie des Personalbedarfs, der 
Auftragsbearbeitung und -abwicklung vertragsge-
mäß durchführen sowie Baustelleneinrichtungen 
planen, organisieren und überwachen,

 9.   Pläne, Skizzen und technische Zeichnungen für den 
Straßenbau und die Straßenerhaltung unter Berück-
sichtigung baurechtlicher Vorschriften, die für einen 
Antrag im behördlichen Genehmigungsverfahren 
und die Ausführung geeignet sind, erstellen,

10.   Vermessungsarbeiten durchführen, kontrollieren und 
auswerten,

11.   Baugrund nach Bodenarten und Bodenklassen un-
terscheiden, sowie auf Tragfähigkeit, Bearbeitbarkeit 
und Schadstoffe durch Wahrnehmung und Sichtprü-
fung beurteilen,

12.   Überwachung der Herstellung, Sicherung und Ver-
füllung von Baugruben; Gründungen sowie die Si-
cherung von Bauwerken,

13.   Transport und Lagerung von Baustoffen veranlassen, 
überwachen und deren Einbautechniken anwenden,

14.   Ver- und Entsorgungseinrichtungen planen, herstel-
len und überwachen,

15.   Beläge aus künstlichen und natürlichen Steinen so-
wie Platten einschließlich Unterbau planen, herstel-
len und überwachen,

16.   Beurteilung von Erhaltungsmaßnahmen an Ingeni-
eurbauwerken, zum Beispiel Schäden am Beton, an 
der Fahrbahn, am Fahrbahnübergang, an der Ent-
wässerung und an den Lagern,

17.   Bauteile und Bauwerke rückbauen und die umwelt-
gerechte Entsorgung veranlassen,

18.   Absicherung von Arbeits- und Unfallstellen durch-
führen und überwachen, insbesondere das Aufstellen 
von Warngeräten sowie die Sicherheitskennzeich-
nung von Fahrzeugen,

19.   Einrichtung, Montage, Reparatur und Wartung von 
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie 
Verkehrssicherungs- und Telematiksysteme planen, 
organisieren und überwachen,

20.   Fahrbahnmarkierungen planen, herstellen und über-
wachen,

21.  Straßenbegleitgrün planen, anlegen und pfl egen und

22.   Winterdienst planen, durchführen und überwachen, 
zum Beispiel Räum-, Streu- und Bereitschaftspläne 
erstellen, Wartung der Geräte, Streustoffbewirtschaf-
tung, Schneeschutz.

§ 3
Gliederung, Prüfungsdauer und Bestehen des Teils I

(1) Der Teil I der Meisterprüfung umfasst folgende Prü-
fungsbereiche:

1.  eine Meisterprüfungsarbeit,

2.  eine Arbeitsprobe.

(2) Die Anfertigung der Meisterprüfungsarbeit soll nicht 
länger als vier Arbeitstage dauern. Die Ausführung der 
Arbeitsprobe soll acht Stunden nicht überschreiten und 
ein Fachgespräch von höchstens 20 Minuten beinhalten.

(3) Meisterprüfungsarbeit und Arbeitsprobe werden ge-
sondert bewertet. Meisterprüfungsarbeit und Arbeits-
probe werden im Verhältnis 2 : 1 gewichtet und ergeben 
die Endnote im Teil I.

(4) Teil I der Meisterprüfung ist bestanden, wenn insge-
samt eine ausreichende Prüfungsleistung erbracht wor-
den ist. Dabei muss sowohl die Meisterprüfungsarbeit 
als auch die Arbeitsprobe mit mindestens „ausreichend“ 
bewertet worden sein. Über die Ergebnisse der einzelnen 
Prüfungsbereiche erhält der Prüfl ing jeweils eine Be-
scheinigung.

(5) Die Meisterprüfungsarbeit soll im Regelfall aus einer 
zusammenhängenden Problemlösung bestehen, die sich 
aus Teilen der nachfolgenden Bereiche zusammensetzt:
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1.   Betriebswirtschaftliche Planung von Unterhaltungs-
arbeiten, zum Beispiel mit:

 a)  Fahrzeug- und Geräteausstattung (Varianten),

 b)  Deckungsbeitragsrechnung,

 c)  Nutzwertanalyse und

 d)  Kalkulation der Arbeit.

2.   Erstellung von Jahresarbeitsplänen für Straßenerhal-
tungsarbeiten, zum Beispiel mit:

 a)  Auswertung von Betriebsabrechnungsbögen,

 b)  Personaleinsatz,

 c)  Fahrzeug- und Geräteeinsatz und

 d)  Vergabeanteil an Unternehmen.

3.  Organisation des Winterdienstes, zum Beispiel mit:

 a)  Netzanalyse,

 b)  Erstellung von optimierten Winterdienstplänen,

 c)   Vergabe von Arbeiten an Winterdienstunterneh-
men und

 d)  Ausstattung des Netzes mit Streuguthallen.

4.  Verkehrstechnische Planungen, zum Beispiel mit:

 a)  Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen,

 b)  abweisenden Schutzeinrichtungen und

 c)  Fahrbahnmarkierungen.

5.   Baumaßnahmen für eine Straße vorschlagen und ent-
werfen, zum Beispiel mit:

 a)   Aufnahme der Straße in Lage, Höhe und im Quer-
profi l,

 b)  Entwurf,

 c)  Massenberechnung,

 d)  Kostenanschlag und

 e)  Ausschreibung.

(6) Die Arbeitsprobe soll mindestens Arbeiten aus den 
Bereichen

1.  Tief- und Straßenbau (schwerpunktmäßig) und

2.  Vermessung

enthalten. Das Fachgespräch ist für jeden dieser Berei-
che auf höchstens 10 Minuten zu begrenzen.

(7) Die in Absatz 6 genannten Arbeiten sind für die Be-
wertung entsprechend ihrem Schwierigkeitsgrad zu ge-
wichten. Die Gesamtbewertung der Arbeitsprobe wird 
aus der Summe der gewichteten Einzelbewertungen ge-
bildet.

§ 4
Gliederung, Prüfungsdauer und Bestehen des Teils II

(1) Der Teil II der Prüfung besteht aus den Prüfungsbe-
reichen „Straßeninstandhaltung“ sowie „Sicherheit 
und Straßenbetrieb“. In den vorstehenden Prüfungsbe-
reichen sind fachliche Probleme mit verknüpften infor-
mationstechnischen, technologischen und mathemati-
schen  Inhalten zu analysieren, zu bewerten und geeig-
nete Lösungswege schriftlich und/oder rechnerisch 
beziehungsweise zeichnerisch darzustellen. Hierfür 
kommen insbesondere in Betracht:

1.  Straßeninstandhaltung:

 a)   Bau- und Erhaltungsarbeiten an Straßen und Bau-
werken,

 b)   Skizzen und Zeichnungen aus dem Straßenbau 
sowie von Bauwerken,

 c)   Zustandserfassung von Straßenkörpern und deren 
Bewertung,

 d)  Verdingungswesen und

 e)  Vermessung.

2.  Sicherheit und Straßenbetrieb:

 a)  Arbeitssicherheit und Unfallverhütung,

 b)  Verkehrssicherungspfl icht,

 c)  Umweltschutz,

 d)   Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie 
Verkehrssicherung,

 e)  Rechtsgrundlagen,

 f)  Landschaftsgestaltung und Grünpfl ege,

 g)  Ingenieurbauwerke,

 h)   Betriebswirtschaftliche Steuerung des Betriebs-
dienstes und

 i)  Winterdienst.

(2) In den Prüfungsbereichen „Straßeninstandhaltung“ 
sowie „Sicherheit und Straßenbetrieb“ ist die Prüfung 
schriftlich durchzuführen und beträgt für jeden Prü-
fungsbereich mindestens vier, höchstens sechs Stunden. 
Eine Prüfungsdauer von sechs Stunden täglich darf 
nicht überschritten werden. Die beiden Prüfungsbereiche 
sind gleich gewichtet.

(3) Die schriftliche Prüfung ist in einem der genannten 
Prüfungsbereiche gemäß Absatz 1 auf Antrag des Prüf-
lings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses 
durch eine mündliche Prüfung zu ergänzen, wenn diese 
das Bestehen des Teils II der Meisterprüfung ermöglicht. 
Die mündliche Prüfung soll je Prüfl ing nicht länger als 
30 Minuten dauern. Im Prüfungsbereich sind die Ergeb-
nisse der schriftlichen und der mündlichen Prüfung im 
Verhältnis 2 : 1 zu gewichten.

(4) Teil II der Meisterprüfung ist bestanden, wenn insge-
samt eine ausreichende Prüfungsleistung erbracht wor-
den ist. Werden die Leistungen in einem Prüfungsbereich 
gemäß Absatz  1 einschließlich der mündlichen Prüfung 
mit „ungenügend“ bewertet, so ist die Prüfung des Teils 
II nicht bestanden. Über das Ergebnis der Prüfung erhält 
der Prüfl ing eine Bescheinigung.

Kapitel 3
Meisterprüfung in den Teilen III und IV

§ 5
Anforderungen an die Teile III und IV

(1) Die weiteren Anforderungen in der Meisterprüfung 
in den Teilen III und IV bestimmen sich nach der Verord-
nung über die Meisterprüfung in den Teilen III und IV im 
Handwerk und in handwerksähnlichen Gewerben (All-
gemeine Meisterprüfungsverordnung vom 26. Oktober 
2011 (BGBl. I S. 2149) in der jeweils geltenden Fassung).

(2) Über die Anerkennung von Prüfungen in den Teilen 
III und IV, die an einer öffentlichen oder staatlich aner-
kannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen 
Prüfungsausschuss einer anderen zuständigen Stelle mit 
Erfolg abgelegt wurden und mindestens die gleichen An-
forderungen wie Absatz 1 beinhalten, entscheidet die zu-
ständige Stelle. Hält sie die Voraussetzungen für nicht 
gegeben, entscheidet der Prüfungsausschuss.

(3) Zur Anerkennung von erbrachten Prüfungsleistun-
gen nach Absatz  2 hat der Prüfl ing der zuständigen 
Stelle Zeugnisse oder Zertifi kate vorzulegen, aus denen 
hervorgeht, dass diese mindestens den Anforderungen 
nach Absatz 1 entsprechen.

Kapitel 4
Prüfungsausschüsse für die Teile I und II

§ 6
Errichtung

(1) Die zuständige Stelle wird zum Nachweis von 
Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen, die für die 
Qualifi kation zum Straßenwärtermeister oder zur Stra-
ßenwärtermeisterin notwendig sind, Prüfungen durch-
führen.

(2) Für die Abnahme von Meisterprüfungen im Ausbil-
dungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ errichtet 
die zuständige Stelle einen Prüfungsausschuss.

(3) Bei Bedarf können mehrere Prüfungsausschüsse er-
richtet werden. Dies gilt insbesondere bei einer großen 
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Anzahl von Prüfungsbewerbern oder Prüfungsbewerbe-
rinnen, einem großen Einzugsgebiet der zuständigen 
Stelle oder bei besonderen Anforderungen an die Prü-
fung.

(4) Werden mehrere Prüfungsausschüsse gebildet, so 
haben sich diese im Hinblick auf einheitliche Prüfungen 
abzustimmen. Hierzu haben sie einen koordinierenden 
Prüfungsausschuss – im Folgenden „Koordinierungsaus-
schuss“ genannt – zu bilden, der Inhalt und Ablauf der 
Prüfungen festlegt sowie ausschussübergreifende Ent-
scheidungen trifft.

§ 7
Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens fünf 
Mitgliedern. Diese haben Stellvertreter oder Stellvertre-
terinnen. Die Mitglieder und deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterinnen müssen für die Prüfungsgebiete 
sachkundig und für die Mitwirkung im Prüfungswesen 
geeignet sein (§ 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 40 Ab-
satz  1 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 
(BGBL I S. 931) in der jeweiligen Fassung.

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens:

1.  zwei Beauftragten der Arbeitgeber,

2.  zwei Beauftragten der Arbeitnehmer sowie

3.   einer Vertretung der jeweiligen Fortbildungseinrich-
tung.

(2) Während der Arbeitsprobe können bei Bedarf weitere 
Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder – auch eines 
anderen Meisterprüfungsausschusses im Ausbildungsbe-
ruf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ – als stimmberech-
tigte Prüfer und Prüferinnen hinzugezogen werden. Min-
destens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder 
müssen Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer sein (§ 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 40 Absatz 2 
des Berufsbildungsgesetzes).

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder wer-
den von der zuständigen Stelle längstens für fünf Jahre 
berufen (§ 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 40 Absatz 3 
Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes).

(4) Die Beauftragten der Arbeitgeber und deren Stell-
vertreter oder Stellvertreterinnen werden auf Vorschlag 
der im Gebiet des Landesbetriebes Straßenbau Nord-
rhein-Westfalen als zuständiger Stelle für den Ausbil-
dungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ bestehen-
den Ausbildungsstellen des öffentlichen Dienstes sowie 
der gewerblichen Wirtschaft oder deren Vereinigungen 
berufen.

(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmer und deren Stell-
vertreter oder Stellvertreterinnen werden auf Vorschlag 
der im Gebiet des Landesbetriebes Straßenbau Nord-
rhein-Westfalen als zuständiger Stelle für den Ausbil-
dungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ bestehen-
den Gewerkschaften und selbstständigen Vereinigungen 
von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung berufen (§ 56 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 40 Absatz 3 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes).

(6) Die Vertretung der Fortbildungseinrichtung und 
deren Stellvertreter oder Stellvertreterinnen werden auf 
Vorschlag der jeweiligen Fortbildungseinrichtung beru-
fen. 

(7) Werden Mitglieder und deren Stellvertreter oder 
Stellvertreterinnen nicht oder nicht in ausreichender 
Zahl innerhalb einer von der zuständigen Stelle gesetz-
ten angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die zu-
ständige Stelle insoweit nach pfl ichtgemäßem Ermessen 
(§  56 Absatz  1 in Verbindung mit §  40 Absatz  3 Satz  4 
des Berufsbildungsgesetzes).

(8) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse können nach Anhören der an ihrer 
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen 
werden (§ 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 40 Absatz 3 
Satz 5 des Berufsbildungsgesetzes).

(9) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und für Zeitversäumnis ist, soweit 
eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt 

wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe von der zuständigen Stelle mit Genehmigung der 
obersten Landesbehörde festgesetzt wird (§ 56 Absatz 1 
in Verbindung mit §  40 Absatz  4 des Berufsbildungsge-
setzes).

(10) Von Absatz  2 Satz  2 darf nur abgewichen werden, 
wenn andernfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann 
(§ 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 40 Absatz 5 des Be-
rufsbildungsgesetzes).

(11) Der Koordinierungsausschuss setzt sich aus Mitglie-
dern der Prüfungsausschüsse zusammen. Er besteht min-
destens aus jeweils einem Mitglied der Arbeitgeber-
gruppe, der Arbeitnehmergruppe und einer Vertretung 
einer Fortbildungseinrichtung. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, andere Prüfungsausschussmitglieder und/
oder stellvertretende Prüfungsausschussmitglieder als 
Berater oder Beraterinnen hinzuzuziehen.

§ 8
Ausgeschlossene Personen und Besorgnis 

der Befangenheit

(1) Bei der Zulassung und Prüfung darf nicht mitwirken, 
wer Angehöriger oder Angehörige eines Prüfungsbewer-
bers oder einer Prüfungsbewerberin ist. Angehörige im 
Sinne des Satzes 1 sind:

1.  Verlobte,

2.   Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen,

3.  Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie,

4.  Geschwister,

5.  Kinder der Geschwister,

6.   Ehegatten oder gesetzlich anerkannte Lebenspartner 
oder Lebenspartnerinnen der Geschwister und Ge-
schwister der Ehegatten oder der gesetzlich aner-
kannten Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen,

7.  Geschwister der Eltern,

8.   Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes 
Pfl egeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie El-
tern und Kind miteinander verbunden sind (Pfl egeel-
tern und Pfl egekinder).

Angehörige sind die im Satz  2 aufgeführten Personen 
auch dann, wenn

1.   in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Bezie-
hung begründende Ehe oder gesetzlich anerkannte 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

2.   in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft 
oder Schwägerschaft durch Annahme als Kind erlo-
schen ist;

3.   im Falle der Nummer  8 die häusliche Gemeinschaft 
nicht mehr besteht, sofern die Personen weiterhin wie 
Eltern und Kind miteinander verbunden sind.

(2) Hält sich ein Prüfungsausschussmitglied nach Ab-
satz 1 für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies 
der zuständigen Stelle mitzuteilen, während der Prüfung 
dem Prüfungsausschuss. Die Entscheidung über den 
Ausschluss von der Mitwirkung trifft die zuständige 
Stelle, während der Prüfung der Prüfungsausschuss ohne 
Mitwirkung des oder der Betroffenen.

(3) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen 
gegen eine unparteiische Ausübung des Prüfungsamtes 
zu rechtfertigen oder wird von einem Prüfungsteilneh-
mer oder einer Prüfungsteilnehmerin das Vorliegen eines 
solchen Grundes behauptet, so hat der oder die Betrof-
fene dies der zuständigen Stelle mitzuteilen, während 
der Prüfung dem Prüfungsausschuss. Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(4) Wenn infolge von Ausschluss oder Besorgnis der Be-
fangenheit eine ordnungsgemäße Besetzung des Prü-
fungsausschusses nicht möglich ist, kann die zuständige 
Stelle die Durchführung der Prüfung einem anderen 
Prüfungsausschuss übertragen.
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§ 9
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt ein Mitglied, das den 
Vorsitz führt und ein weiteres Mitglied, das den Vorsitz 
stellvertretend übernimmt. Der Vorsitz und das ihn stell-
vertretende Mitglied sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören (§ 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 41 
Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes).

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei 
Drittel der Mitglieder mitwirken. Er beschließt mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den 
Ausschlag (§  56 Absatz  1 in Verbindung mit §  41 Ab-
satz 2 des Berufsbildungsgesetzes).

§ 10
Geschäftsführung

(1) Die zuständige Stelle für den Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ regelt im Einverneh-
men mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäftsfüh-
rung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und 
Durchführung der Beschlüsse.

(2) Zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses sind alle 
ordentlichen Mitglieder rechtzeitig einzuladen. Kann ein 
Mitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, so ist dies 
unverzüglich der zuständigen Stelle mitzuteilen. Für ein 
verhindertes Mitglied ist dessen Stellvertreter oder Stell-
vertreterin einzuladen.

(3) Die Sitzungsprotokolle sind von dem Protokollführer 
oder der Protokollführerin und vom vorsitzenden Mit-
glied zu unterzeichnen. § 23 Absatz 4 bleibt unberührt.

§ 11
Verschwiegenheit

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben über 
alle Prüfungsvorgänge gegenüber Dritten Verschwiegen-
heit zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung 
der zuständigen Stelle und des Prüfungsausschusses.

(2) Der Berufsbildungsausschuss ist über Zahl und Er-
gebnisse von durchgeführten Prüfungen sowie der hier-
bei gewonnenen Erfahrungen zu unterrichten (§ 79 Ab-
satz 3 Nummer 2 des Berufsbildungsgesetzes)

Kapitel 5
Voraussetzungen für die Meisterprüfung in den 

Teilen I und II

§ 12
Zulassungsvoraussetzungen für die Meisterprüfung

(1) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer eine Ab-
schlussprüfung im anerkannten Ausbildungsberuf 
„Straßenwärter/Straßenwärterin“ bestanden hat und 
danach eine mindestens dreijährige praktische Tätigkeit 
in diesem Beruf nachweist.

(2) Gleichwertige ausländische Bildungsabschlüsse und 
Zeiten der Berufstätigkeit im Ausland sind dabei zu be-
rücksichtigen.

(3) Über die Gleichwertigkeit ausländischer Bildungsab-
schlüsse, anzuerkennende Zeiten der Berufstätigkeit und 
über Ausnahmen entscheidet die zuständige Stelle. Hält 
sie die Voraussetzungen für nicht gegeben, entscheidet 
der Prüfungsausschuss.

(4) Als Stichtag für den Nachweis der mindestens drei-
jährigen berufl ichen Tätigkeit gilt der Beginn der Meis-
terprüfungsarbeit.

§ 13
Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt bei der zuständi-
gen Stelle.

(2) Die Anmeldung zur Prüfung hat schriftlich nach den 
von der zuständigen Stelle bestimmten Anmeldefristen 
und Anmeldeformularen durch den Prüfungsbewerber 
oder die Prüfungsbewerberin zu erfolgen.

(3) Mit der Anmeldung sind der zuständigen Stelle fol-
gende Unterlagen vorzulegen:

1.  Lebenslauf, 

2.  Geburtsurkunde,

3.   Prüfungszeugnis im Ausbildungsberuf „Straßenwär-
ter/Straßenwärterin“, 

4.   Nachweis über eine mindestens dreijährige praktische 
Tätigkeit im Ausbildungsberuf „Straßenwärter/Stra-
ßenwärterin“ und

5.   eine Erklärung und gegebenenfalls ein Nachweis dar-
über, ob und mit welchem Erfolg der Prüfungsbewer-
ber beziehungsweise die Prüfungsbewerberin bereits 
an einer Meisterprüfung im Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/Straßenwärterin“ teilgenommen hat (§  26 
Absatz 1).

§ 14
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Meisterprüfung entscheidet 
die zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvorausset-
zungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungs-
ausschuss (§ 56 Absatz 1 in Verbindung mit § 46 Absatz 1 
des Berufsbildungsgesetzes).

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist den Prü-
fungsbewerbern und Prüfungsbewerberinnen rechtzeitig 
unter Angabe des Prüfungstages und des Prüfungsortes 
einschließlich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel 
mitzuteilen.

(3) Nicht zugelassene Prüfungsbewerber und Prüfungs-
bewerberinnen werden unverzüglich über die Entschei-
dung mit Angabe der Ablehnungsgründe schriftlich un-
terrichtet.

(4) Die Zulassung zur Meisterprüfung kann von der zu-
ständigen Stelle im Einvernehmen mit dem Prüfungs-
ausschuss bis zum ersten Prüfungstag widerrufen wer-
den, wenn sie aufgrund von gefälschten Unterlagen oder 
falschen Angaben ausgesprochen wurde.

(5) Auf Anfrage sind den Prüfungsbewerbern und Prü-
fungsbewerberinnen die Mitglieder und die stellvertre-
tenden Mitglieder des Prüfungsausschusses bekannt zu 
geben sowie die Fortbildungsprüfungsregelung auszu-
händigen.

Kapitel 6
Durchführung der Meisterprüfung in den Teilen I und II

§ 15
Prüfungstermine

(1) Die Meisterprüfung fi ndet nach Bedarf statt. Die zu-
ständige Stelle setzt im Einvernehmen mit dem Prü-
fungsausschuss die Termine für die Durchführung der 
Meisterprüfung fest. Diese sollen auf die Vorbereitungs-
kurse zur Meisterprüfung abgestimmt sein. Bei mehreren 
Prüfungsausschüssen ist diese Aufgabe dem Koordinie-
rungsausschuss (vergleiche § 6 Absatz 4) zu übertragen.

(2) Die zuständige Stelle veröffentlicht die Prüfungster-
mine einschließlich der Anmeldefristen nach Maßgabe 
der ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (zum 
Beispiel Internet) mindestens drei Monate im Voraus.

§ 16
Prüfungsaufgaben

(1) Der Prüfungsausschuss erstellt und beschließt auf 
der Grundlage des Meisterprüfungsberufsbilds (verglei-
che § 2 Absatz 2) die Prüfungsaufgaben.

(2) Der Prüfungsausschuss kann die Aufgabenerstellung 
einem Unterausschuss übertragen.

(3) Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt die Auf-
gabenerstellung dem Koordinierungsausschuss (verglei-
che § 6 Absatz 4).

(4) Der Koordinierungsausschuss kann die Aufgabener-
stellung oder Teile davon einem Unterausschuss übertra-
gen.
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(5) Zweifelsfrei erkennbare Fehler in den Aufgabenstel-
lungen oder den Musterlösungen sind vom Prüfungsaus-
schuss oder von den von ihm beauftragten Prüfern bezie-
hungsweise Prüferinnen unverzüglich zu beheben und zu 
dokumentieren. Gleiches gilt für Fehler, die bei laufender 
Prüfung festgestellt werden.

§ 17
Nichtöffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreter und 
Vertreterinnen der zuständigen Stelle können anwesend 
sein.

(2) Der Prüfungsausschuss kann Gäste zulassen. Diese 
Gäste müssen ein berechtigtes Interesse an der Prü-
fungsteilnahme nachweisen.

(3) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
die zugelassenen Gäste nicht anwesend sein.

§ 18
Leitung und Aufsicht

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des vorsitzenden 
Mitglieds durchgeführt. Die zuständige Stelle regelt im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss die Auf-
sichtsführung.

(2) Die Aufsichtsführung muss sicherstellen, dass die 
Prüfl inge die Arbeiten selbstständig und nur mit den er-
laubten Arbeits- und Hilfsmitteln ausführen.

(3) Die Anfertigung der Arbeitsprobe sowie Prüfungs-
leistungen, bei denen der Arbeitsablauf zu bewerten ist, 
sind von mindestens zwei, nicht der gleichen Gruppe 
(vergleiche § 7 Absatz 1) angehörenden Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu überwachen; diese werden vom 
Prüfungsausschuss bestimmt. Jeder Prüfer bzw. jede 
Prüferin berichtet dem Prüfungsausschuss von seinen 
beziehungsweise ihren Beobachtungen. Diese Beobach-
tungen sind schriftlich zu dokumentieren.

(4) Die mündliche Prüfung ist vom Prüfungsausschuss 
gemäß § 9 Absatz 2 abzunehmen.

(5) Über den Ablauf der Meisterprüfung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen und von den Aufsichtsführenden be-
ziehungsweise den Prüfern und Prüferinnen zu unter-
zeichnen.

§ 19
Ausweispfl icht und Belehrung

Die Prüfl inge haben sich auf Verlangen des vorsitzenden 
Mitglieds des Prüfungsausschusses oder der Aufsichts-
führenden über ihre Person auszuweisen. Sie sind vor 
Beginn der Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur 
Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- und 
Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen und 
Ordnungsverstößen sowie über Rücktritt und Nichtteil-
nahme zu belehren.

§ 20
Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Unternimmt es ein Prüfl ing, das Prüfungsergebnis 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Ar-
beits- und Hilfsmittel zu beeinfl ussen oder leistet er Bei-
hilfe zu einer Täuschung oder einem Täuschungsversuch, 
liegt eine Täuschung im Sinne dieser Fortbildungsprü-
fungsregelung vor.

(2) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüf-
ling eine Täuschung begeht oder einen entsprechenden 
Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von den Auf-
sichtsführenden festzustellen und zu protokollieren. Der 
Prüfl ing setzt die Prüfung vorbehaltlich der Entschei-
dung des Prüfungsausschusses über die Täuschung fort.

(3) Liegt eine Täuschung vor, wird der entsprechende 
Prüfungsteil beziehungsweise der entsprechende Prü-
fungsbereich (vergleiche § 3 und § 4) mit „ungenügend“ 
(0 Punkte) bewertet. In schweren Fällen, insbesondere 
bei vorbereiteten Täuschungshandlungen, kann der Prü-
fungsausschuss den Prüfl ing von dem Prüfungsteil oder 
von der gesamten Prüfung ausschließen. Der Ausschluss 

gilt als Nichtbestehen der Prüfung. Das Gleiche gilt bei 
Täuschungen, die nachträglich innerhalb eines Jahres 
nach Fertigstellung des jeweiligen Prüfungsteils bezie-
hungsweise Prüfungsbereiches festgestellt werden.

(4) Behindert ein Prüfl ing durch sein Verhalten die Prü-
fung so schwer, dass weder seine noch die Prüfung ande-
rer ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, ist er von 
der Teilnahme auszuschließen. Die Entscheidung hierü-
ber kann von den Aufsichtsführenden getroffen werden. 
Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den 
Prüfl ing hat der Prüfungsausschuss unverzüglich zu tref-
fen. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Gleiches gilt bei Nichtbeachtung der Arbeitsschutz- 
und Sicherheitsvorschriften.

(6) Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses ist 
der Prüfl ing zu hören.

§ 21
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Nach erfolgter Anmeldung kann der Prüfl ing bis zum 
Beginn der Prüfung von jedem Teil der Meisterprüfung 
durch schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem 
Fall gilt dieser Teil als nicht abgelegt.

(2) Tritt der Prüfl ing nach Beginn der Prüfung zurück, so 
gilt dieser Teil der Meisterprüfung als nicht bestanden. 
Dies gilt auch, wenn der Prüfl ing nicht oder nicht recht-
zeitig zu einer Prüfung erscheint, ohne dass ein wichti-
ger Grund vorliegt. Liegt ein wichtiger Grund vor, ist 
Absatz  1 anzuwenden. §  26 Absatz  2 und 3 gelten ent-
sprechend.

(3) Der wichtige Grund ist der zuständigen Stelle unver-
züglich mitzuteilen und nachzuweisen. Über das Vorlie-
gen eines wichtigen Grundes entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.

Kapitel 7
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 
des  Prüfungsergebnisses der Teile I und II

§ 22
Bewertung

(1) Die Prüfungsleistungen gemäß der Gliederung der 
Prüfung nach § 3 und § 4 sowie die Gesamtleistung sind 
auf Grund der Entscheidung des Prüfungsausschusses 
wie folgt zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung
= 100 – 92 Punkte = Note 1 = sehr gut

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= unter 92 – 81 Punkte = Note 2 = gut

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende 
Leistung
= unter 81 – 67 Punkte = Note 3 = befriedigend

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Gan-
zen den Anforderungen noch entspricht
= unter 67 – 50 Punkte = Note 4 = ausreichend

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse 
noch vorhanden sind
= unter 50 – 30 Punkte = Note 5 = mangelhaft

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen
= unter 30 – 0 Punkte = Note 6 = ungenügend.

(2) Prüfungsteilleistungen sind von den beauftragten 
Mitgliedern des Prüfungsausschusses getrennt und 
selbstständig zu beurteilen und zu bewerten. Beobach-
tungen gemäß § 18 Absatz 3 können einbezogen werden.

(3) Die Meisterprüfungsarbeit und die Prüfungsarbeiten 
im Teil II sind von zwei Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses, die nicht derselben Gruppe angehören, zu be-
werten. Nach der Begutachtung haben sich beide auf ein 
gemeinsames Ergebnis zu einigen. Anschließend stehen 
die Prüfungsarbeiten allen Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses zur Einsichtnahme zur Verfügung. Jedes Mit-
glied ist berechtigt, eine von dem Urteil des Gutachtens 
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abweichende Beurteilung mit Begründung schriftlich zu 
vermerken. Bei abweichender Beurteilung bewertet der 
Prüfungsausschuss die Arbeit endgültig.

(4) Die beobachtenden Mitglieder der Arbeitsprobe 
geben eine eigene Bewertung ab, einigen sich auf ein ge-
meinsames Ergebnis, dokumentieren dies und teilen es 
anschließend dem Prüfungsausschuss mit. Wird kein ge-
meinsames Ergebnis erzielt, obliegt die endgültige Be-
wertung dem Prüfungsausschuss. Gleiches gilt auch für 
das Fachgespräch.

(5) Zur Bewertung von mündlichen Prüfungen geben die 
Prüfer und Prüferinnen eine Vorschlagsnote ab. Die ab-
schließende Bewertung obliegt dem Prüfungsausschuss.

§ 23
Feststellung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die Ergebnisse der Prü-
fungen in den Bereichen und Teilen (§ 1 Absatz 1 Num-
mer 1 und 2) fest.

(2) Bei der Feststellung der einzelnen Prüfungsleistun-
gen ist der Prüfungsausschuss nicht an die Beurteilung 
und Bewertung der einzelnen Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses nach § 22 Absatz 2 gebunden. Abweichende 
Beschlussfassungen sind mit Begründung zu dokumen-
tieren.

(3) Das Ergebnis der Prüfungen nach Absatz  1 ist dem 
Prüfl ing unmittelbar nach Feststellung durch den Prü-
fungsausschuss mitzuteilen.

(4) Über den Verlauf der Prüfung einschließlich der Fest-
stellung der einzelnen Prüfungsergebnisse ist eine Nie-
derschrift zu fertigen, die von den Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses zu unterzeichnen ist.

§ 24
Bescheinigungen

(1) Über das Ergebnis der Meisterprüfungsarbeit, der 
Arbeitsprobe sowie der Prüfungen im Teil II erhält der 
Prüfl ing jeweils eine Bescheinigung.

(2) Die Bescheinigungen sind von dem vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses oder dessen Stellvertre-
tung sowie dem oder der Beauftragten der zuständigen 
Stelle zu unterzeichnen und mit einem Siegel zu verse-
hen. Dabei ist als Termin der Tag der Feststellung des 
Prüfungsergebnisses durch den Prüfungsausschuss ein-
zusetzen. Mit Zustimmung des Vorsitzenden Mitglieds 
des Prüfungsausschusses kann dessen Unterschrift durch 
die Unterschrift eines anderen Mitgliedes des Prüfungs-
ausschusses ersetzt werden.

§ 25
Nicht bestandene Prüfung

(1) Über das Nichtbestehen der Meisterprüfungsarbeit, 
der Arbeitsprobe oder der Prüfungen im Teil II erhält der 
Prüfl ing von der zuständigen Stelle unmittelbar nach 
Feststellung durch den Prüfungsausschuss einen rechts-
mittelfähigen Bescheid. Darin ist anzugeben, wo ausrei-
chende Leistungen nicht erbracht wurden und welche 
Prüfungsleistungen zu wiederholen sind.

(2) Auf die besonderen Bedingungen der Wiederholungs-
prüfung gemäß § 26 ist hinzuweisen.

Kapitel 8
Wiederholungsprüfung in den Teilen I und II

§ 26
Wiederholungsprüfung

(1) Die Meisterprüfungsarbeit, die Arbeitsprobe oder die 
Prüfungen im Teil II, die nicht bestanden wurden, kön-
nen zweimal wiederholt werden.

(2) Bei einer Wiederholung der Meisterprüfungsarbeit 
beziehungsweise der Arbeitsprobe ist eine Anrechnung 
von Teilleistungen nicht möglich.

(3) In der Wiederholungsprüfung für den Teil II ist der 
Prüfl ing auf Antrag von der Prüfung im bestandenen 

Prüfungsbereich zu befreien, wenn er sich innerhalb von 
drei Jahren, gerechnet vom Tage der Zustellung des 
rechtsmittelfähigen Bescheides (§ 25 Absatz 1) zur Wie-
derholungsprüfung anmeldet.

(4) Die Prüfung kann frühestens zum nächsten Prü-
fungstermin wiederholt werden.

(5) Die Vorschriften über die Zulassungsvoraussetzungen 
für die Meisterprüfung, Anmeldung zur Prüfung und 
Entscheidung über die Zulassung (§§  12 bis 14) gelten 
sinngemäß. Bei der Anmeldung sind die Bescheinigungen 
der vorausgegangenen Prüfungen vorzulegen.

Kapitel 9
Sonstige Bestimmungen zu den Teilen I und II

§ 27
Berücksichtigung besonderer Belange

Sofern Schwerbehinderte oder Schwerbehinderten 
gleichgestellte Personen an der Prüfung teilnehmen, sind 
deren besonderen Belange bei der Prüfung zu berück-
sichtigen. Die Art der Behinderung oder Beeinträchti-
gung ist mit der Anmeldung zur Prüfung (§ 13) nachzu-
weisen.

§ 28
Rechtsmittel

Maßnahmen und Entscheidungen des Prüfungsausschus-
ses sowie der zuständigen Stelle sind bei ihrer schriftli-
chen Bekanntgabe an den Prüfungsbewerber oder die 
Prüfungsbewerberin beziehungsweise an den Prüfl ing 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Diese 
richtet sich im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichts-
ordnung und den Ausführungsbestimmungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

§ 29
Prüfungsunterlagen

(1) Auf schriftlichen Antrag ist dem Prüfl ing innerhalb 
der Widerspruchsfrist von einem Monat Einsicht in seine 
Prüfungsunterlagen zu gewähren. 

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten und die Anmel-
dungen sind drei Jahre, die Niederschriften gemäß § 23 
Absatz 4 zehn Jahre aufzubewahren. Der Ablauf der vor-
genannten Fristen wird durch das Einlegen eines Rechts-
mittels gehemmt.

(3) Eine Herausgabe von Prüfungsunterlagen und/oder 
Prüfungsaufgaben zu Übungs- oder Anschauungszwe-
cken bedarf der vorherigen Zustimmung des Prüfungs-
ausschusses. Bei mehreren Prüfungsausschüssen obliegt 
diese Aufgabe dem Koordinierungsausschuss.

§ 30
Gebühren

(1) Meisterprüfungen sind gebührenpfl ichtig.

(2) Für die Durchführung von Prüfungen der Teile I und 
II der Meisterprüfung werden jeweils Gebühren nach 
Maßgabe der von der zuständigen Stelle getroffenen Ge-
bührenregelung erhoben und vereinnahmt. Die zustän-
dige Stelle gibt die Gebührenregelung nach den ihr zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten (zum Beispiel Inter-
net) durch Veröffentlichung bekannt. 

(3) Für die Meisterprüfung ist der Prüfl ing selbst Gebüh-
renschuldner. Die Gebühren sind nach Maßgabe der Ge-
bührenregelung der zuständigen Stelle zu entrichten.

(4) Für die Durchführung von Prüfungen der Teile III 
und IV der Meisterprüfung werden Gebühren von der je-
weiligen Fortbildungseinrichtung erhoben und verein-
nahmt. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der von 
der Fortbildungseinrichtung getroffenen Gebührenrege-
lung.

§ 31
Geschäftsordnung des Berufsbildungsausschusses

Die Geschäftsordnung für den Berufsbildungsausschuss 
des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
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als zuständiger Stelle für den Ausbildungsberuf „Stra-
ßenwärter/Straßenwärterin“ gilt für den Prüfungsaus-
schuss entsprechend. Sie ist auch auf den unter § 6 Ab-
satz  4 genannten Koordinierungsausschuss sowie 
eventuelle Unterausschüsse des Prüfungsausschusses be-
ziehungsweise des Koordinierungsausschusses anzuwen-
den.

§ 32
Koordinierender Prüfungsausschuss, Unterausschüsse

Die in dieser Fortbildungsprüfungsregelung getroffenen 
Regelungen gelten sinngemäß für den unter § 6 Absatz 4 
genannten Koordinierungsausschuss sowie eventuelle 
Unterausschüsse des Prüfungsausschusses beziehungs-
weise des Koordinierungsausschusses.

Kapitel 10
Anerkennung und Anrechnung von Abschlüssen aus 

 anderen Meisterberufen in den Teilen III und IV

§ 33
Befreiung von gleichartigen Prüfungsteilen

Die Prüfungsteile III und IV aus anderen Meisterprüfun-
gen werden anerkannt. In anderen Fällen gilt § 5.

Kapitel 11
Feststellung des Bestehens der Teile I bis IV 

der Meisterprüfung

§ 34
Meisterprüfungszeugnis, Meisterbrief

(1) Die Feststellung über das Bestehen oder Nichtbeste-
hen der Meisterprüfung insgesamt und die Ausstellung 
des Prüfungszeugnisses sowie des Meisterbriefes obliegt 
der zuständigen Stelle im Einvernehmen mit dem Prü-
fungsausschuss.

(2) Das Meisterprüfungsverfahren ist erfolgreich abge-
schlossen, wenn jeder der vier Teile der Meisterprüfung 
bestanden ist. Voraussetzung für das Bestehen der Meis-
terprüfung ist, dass der zuständigen Stelle von der Meis-
terprüfungsarbeit und der Arbeitsprobe sowie den Teilen 
II bis IV Bescheinigungen über das Bestehen oder die 
Anerkennung dieser Prüfungsbereiche beziehungsweise 
Prüfungsteile vorgelegt werden.

(3) Über die Prüfung erhält der Prüfungsteilnehmer be-
ziehungsweise die Prüfungsteilnehmerin von der zustän-
digen Stelle ein Zeugnis (§  56 Absatz  1 in Verbindung 
mit § 37 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes) und einen 
Meisterbrief.

(4) Das Prüfungszeugnis enthält:

1.  die Bezeichnung der Meisterprüfung,

2.   die Personalien des Prüfungsteilnehmers beziehungs-
weise der Prüfungsteilnehmerin,

3.  die Ergebnisse der Teile I bis IV,

4.  das Datum des Bestehens der Prüfung sowie

5.   die Unterschriften des vorsitzenden Mitglieds des 
Prüfungsausschusses oder dessen Stellvertretung und 
des oder der Beauftragten der zuständigen Stelle mit 
Siegel. Mit Zustimmung des vorsitzenden Mitgliedes 
des Prüfungsausschusses kann dessen Unterschrift 
durch die Unterschrift eines anderen Mitgliedes des 
Prüfungsausschusses ersetzt werden.

(5) Der Meisterbrief ist von dem vorsitzenden Mitglied 
des Prüfungsausschusses oder dessen Stellvertretung be-
ziehungsweise einem vom Prüfungsausschuss beauftrag-
ten Mitglied und von dem oder der Beauftragten der zu-
ständigen Stelle zu unterschreiben und mit Siegel zu 
versehen. Im Meisterbrief sind keine Noten aufzuführen.

§ 35
Meistertitel

Den Titel „Straßenwärtermeister/Straßenwärtermeiste-
rin“ darf, auch in Bezeichnungen, die auf die Tätigkeit 
als solche hinweisen, nur führen, wer für den Ausbil-

dungsberuf „Straßenwärter/Straßenwärterin“ die Meis-
terprüfung bestanden hat.

Kapitel 12
Schlussbestimmungen

§ 36
Genehmigung, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Fortbildungsprüfungsregelung wurde am 27. De-
zember 2016 gemäß § 47 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung 
mit § 56 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes vom Minis-
terium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Ver-
kehr des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. Sie 
tritt am 1. Februar 2017 in Kraft und tritt mit Ablauf des 
31. Januar 2022 außer Kraft.

Gelsenkirchen, den 5. Januar 2017

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
als zuständige Stelle in Nordrhein-Westfalen

für den Ausbildungsberuf
„Straßenwärter/Straßenwärterin“

Elfriede  S a u e r w e i n - B r a k s i e k

– GV. NRW. 2017 S. 108
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Dritte Verordnung zur Änderung
der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung

Vom 19. Dezember 2016

Auf Grund des § 11 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 
des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr 
in Nordrhein-Westfalen vom 7. März 1995 (GV. NRW. 
S. 196), von denen Absatz 1 Satz 3 zuletzt durch Gesetz 
vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1157) geändert und 
Absatz 2 Satz 3 durch Gesetz vom 4. Dezember 2012 (GV. 
NRW. S. 638) neu gefasst worden ist, verordnet der Mi-
nister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 
im Einvernehmen mit dem für das Verkehrswesen zu-
ständigen Ausschusses des Landtags:

Artikel 1

Die ÖPNV-Pauschalen-Verordnung vom 18. Dezember 
2012 (GV. NRW. S.  677), die zuletzt durch Verordnung 
vom 30. November 2015 (GV. NRW. S. 834) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt gefasst:

 „§ 1
 Höhe und Verteilung der SPNV-Pauschale

  (1) Die Höhe der dem jeweiligen Zweckverband zu-
kommenden Pauschale nach § 11 Absatz 1 Satz 3 des 
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr 
in Nordrhein-Westfalen – ÖPNVG NRW – vom 7. März 
1995 (GV. NRW. S. 196), das zuletzt durch Gesetz vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1157) geändert wor-
den ist, beträgt
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im Jahr für den Zweckverband gemäß 
§ 5 Absatz 1 Buchstabe a 
ÖPNVG NRW

für den Zweckverband gemäß 
§ 5 Absatz 1 Buchstabe b 
ÖPNVG NRW

für den Zweckverband gemäß 
§ 5 Absatz 1 Buchstabe c 
ÖPNVG NRW

2016 451 691 000,00 Euro 220 536 000,00 Euro 316 648 000,00 Euro

2017 487 328 000,00 Euro 245 292 000,00 Euro 339 256 000,00 Euro

2018 496 154 876,00 Euro 253 694 722,25 Euro 347 935 967,82 Euro

2019 505 085 663,77 Euro 260 309 206,95 Euro 355 520 503,83 Euro

2020 529 359 205,72 Euro 267 092 226,64 Euro 363 273 490,31 Euro

2021 538 614 395,42 Euro 274 048 049,30 Euro 371 198 755,97 Euro

2022 548 036 178,54 Euro 281 181 051,71 Euro 379 300 219,08 Euro

2023 557 627 553,75 Euro 287 367 299,68 Euro 386 853 648,37 Euro

2024 567 391 573,72 Euro 293 688 645,24 Euro 394 558 363,60 Euro

2025 577 331 346,04 Euro 300 148 026,79 Euro 402 417 414,88 Euro

2026 587 450 034,27 Euro 306 748 446,57 Euro 410 433 914,28 Euro

2027 597 750 858,89 Euro 313 248 061,43 Euro 418 452 981,10 Euro

2028 608 237 098,35 Euro 319 884 720,63 Euro 426 629 331,45 Euro

2029 618 912 090,12 Euro 326 661 305,06 Euro 434 966 063,68 Euro

2030 629 779 231,74 Euro 333 580 756,09 Euro 443 466 337,48 Euro

2031 640 841 981,91 Euro 340 646 076,87 Euro 452 133 375,07 Euro

2032 652 103 861,59 Euro 346 777 706,26 Euro 460 271 775,83 Euro

  (2) Der Betrag je Zweckverband nach Absatz 1 erhöht 
sich in den Jahren ab 2020 um einen Pauschalbetrag 
je Zug-Kilometer für gegenüber dem Fahrplanjahr 
2019 zusätzliche Zug-Kilometer

 1.   im SPNV-Netz im besonderen Landesinteresse, so-
weit diese aus einer gegenüber der Bekanntma-
chung des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr „SPNV-Netz im 
besonderen Landesinteresse nach §  7 Abs.  4 des 
Gesetzes über den öffentlichen Personennahver-
kehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW)“ vom 
11. September 2015 (MBl. NRW. 2016 S. 67) abwei-
chenden Festlegung des SPNV-Netzes im besonde-
ren Landesinteresse gemäß §  7 Absatz  4 ÖPNVG 
NRW mit Ausnahme der Verdichtung des Zwei-
stundentaktes der Linie RE 11 zwischen Hamm 
und Paderborn auf einen Stundentakt resultieren, 
oder

 2.   auf Streckenabschnitten, deren streckenbezogener 
Aus- oder Neubau als Investitionen im besonderen 
Landesinteresse gemäß § 13 Absatz 1 Nummern 1 
oder 4 oder Absatz  2 ÖPNVG NRW gefördert 
wurde, soweit diese zusätzlichen Zug-Kilometer 
zum Zeitpunkt der Bewilligung der Investitions-
förderung zu Grunde lagen.

  Voraussetzung für die Gewährung des jeweiligen Er-
höhungsbetrages ist die Betriebsaufnahme für die je-
weiligen zusätzlichen Zug-Kilometer spätestens im 
Dezember des jeweiligen Vorjahres. Der Pauschalbe-
trag je Zug-Kilometer beträgt im Jahr 2020 10 Euro 
und erhöht sich ab dem Jahr 2021 um 1,8 Prozent ge-
genüber dem jeweiligen Vorjahr.“

2.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3 
 Verteilung der ÖPNV-Pauschale

  Die ÖPNV-Pauschale nach §  11 Absatz  2 ÖPNVG 
NRW wird wie folgt verteilt:

Pauschalenempfänger Betrag

Ennepe-Ruhr-Kreis 2 033 742,71 Euro

Hochsauerlandkreis 1 375 975,82 Euro

Kreis Borken 911 910,03 Euro

Kreis Coesfeld 758 227,69 Euro

Kreis Düren 1 005 377,18 Euro
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Kreis Euskirchen 646 312,81 Euro

Kreis Gütersloh 776 710,92 Euro

Kreis Heinsberg 984 090,91 Euro

Kreis Herford 681 149,79 Euro

Kreis Höxter 806 830,97 Euro

Kreis Kleve 892 061,01 Euro

Kreis Lippe 843 052,89 Euro

Kreis Mettmann 2 211 490,83 Euro

Kreis Minden-Lübbecke 1 136 210,78 Euro

Kreis Olpe 545 189,47 Euro

Kreis Paderborn 630 680,14 Euro

Kreis Recklinghausen 3 155 597,81 Euro

Kreis Siegen-Wittgenstein 1 495 553,38 Euro

Kreis Soest 1 072 701,78 Euro

Kreis Steinfurt 1 231 930,58 Euro

Kreis Unna 1 560 683,00 Euro

Kreis Viersen 800 168,21 Euro

Kreis Warendorf 819 036,02 Euro

Kreis Wesel 1 542 087,36 Euro

Märkischer Kreis 2 319 129,80 Euro

Oberbergischer Kreis 1 172 749,06 Euro

Rhein-Erft-Kreis 1 275 516,56 Euro

Rheinisch-Bergischer Kreis 1 381 481,85 Euro

Rhein-Kreis Neuss 1 251 193,07 Euro

Rhein-Sieg-Kreis 3 041 090,62 Euro

Stadt Aachen 1 921 301,89 Euro

Stadt Ahlen 157 951,24 Euro

Stadt Bad Salzufl en 202 831,70 Euro

Stadt Bielefeld 4 068 983,18 Euro

Stadt Bocholt 183 406,03 Euro

Stadt Bochum 4 087 986,14 Euro

Stadt Bonn 4 566 255,14 Euro

Stadt Bottrop 755 176,57 Euro

Stadt Brühl 136 128,06 Euro

Stadt Bünde 160 485,45 Euro

Stadt Detmold 501 758,67 Euro

Stadt Dormagen 316 154,17 Euro

Stadt Dortmund 6 992 422,48 Euro

Stadt Duisburg 4 067 718,44 Euro

Stadt Düsseldorf 11 428 202,68 Euro

Stadt Essen 6 407 572,93 Euro

Stadt Euskirchen 294 499,61 Euro

Stadt Gelsenkirchen 2 314 307,04 Euro

Stadt Greven 178 910,74 Euro

Stadt Gütersloh 404 598,42 Euro

Stadt Hagen 1 849 329,97 Euro

Stadt Hamm 884 957,58 Euro

Stadt Herne 1 353 872,17 Euro

Stadt Hilden 349 278,04 Euro

Stadt Hürth 270 853,75 Euro
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Stadt Köln 15 269 252,62 Euro

Stadt Krefeld 2 183 957,86 Euro

Stadt Lemgo 285 785,33 Euro

Stadt Leverkusen 1 184 277,85 Euro

Stadt Mönchengladbach 1 674 747,23 Euro

Stadt Monheim am Rhein 239 568,75 Euro

Stadt Mülheim an der Ruhr 1 595 199,35 Euro

Stadt Münster 2 511 835,39 Euro

Stadt Neuss 1 354 612,83 Euro

Stadt Oberhausen 2 010 047,62 Euro

Stadt Paderborn 1 004 487,70 Euro

Stadt Remscheid 787 057,58 Euro

Stadt Rheine 339 346,85 Euro

Stadt Solingen 1 502 636,81 Euro

Stadt Velbert 562 259,18 Euro

Stadt Viersen 374 801,42 Euro

Stadt Wesseling 65 093,11 Euro

Stadt Wuppertal 3 407 475,84 Euro

Städteregion Aachen ohne Stadt Aachen 1 434 681,54 Euro

3.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift wird das Wort „, Außerkrafttre-
ten“ gestrichen.

 b)   In Satz 1 werden die Wörter „und mit Ablauf des 
31. Dezember 2017 außer Kraft“ gestrichen.

4.   Die Anlage erhält die aus dem Anhang zu dieser Ver-
ordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 1 Nummer 2 tritt 
am 1. Januar 2017 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2016

Der Minister
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Michael  G r o s c h e c k
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Berichtigung
der Sonderbauverordnung und Verordnung 

zur Änderung der 
Verordnung über bautechnische Prüfungen

Vom 12. Januar 2017

Artikel 1 § 136 Absatz 2 der Sonderbauverordnung und 
Verordnung zur Änderung der Verordnung über bautech-
nische Prüfungen vom 2. Dezember 2016 (GV. NRW. 
2017 S. 2) ist wie folgt zu berichtigen:

1.   In Satz 2 Nummer 1 wird die Angabe „m2“ durch die 
Angabe „cm2“ ersetzt.

2.   In Satz  3 Nummer  2 wird jeweils die Angabe „m2“ 
durch die Angabe „cm2“ ersetzt.

Düsseldorf, den 12. Januar 2017

Ministerium
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

S t a l l b e r g

– GV. NRW. 2017 S. 120
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Bekanntmachung 
des Inkrafttretens 

des Abkommens zur Änderung des Abkommens 
über die Zentralstelle der 

Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)
Vom 10. Januar 2017

Nachdem im Laufe des Juni 2016 alle Ratifi kationsur-
kunden bei dem Staatsministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz hinterlegt waren, ist der Staatsvertrag 
gemäß seines § 2 am 1. Juli 2016 in Kraft getreten.

Düsseldorf, 10. Januar 2017

Die Ministerpräsidentin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Hannelore  K r a f t

– GV. NRW. 2017 S. 120

Berichtigung 
der Verordnung über die Festsetzung 

von Zulassungszahlen
und die Vergabe von Studienplätzen 

im ersten Fachsemester
für das Sommersemester 2017

Vom 18. Januar 2017

Die Anlage 3 der Verordnung über die Festsetzung von 
Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen 
im ersten Fachsemester für das Sommersemester 2017 
vom 20. Dezember 2016 (GV. NRW. 2017  S.  52) ist wie 
folgt zu berichtigen:

Im Studiengang „Soziale Arbeit“ ist in der Spalte der 
FH DO die Angabe „245“ durch die Angabe „265“ zu er-
setzen.

– GV. NRW. 2017 S. 120


